4"

Praambel

des Bebauungsplanes Nr. 129
- SO Methanerzeugung Kellselhofskamp -
(mit ortlichen Bauvorschriften)

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der
Niedersachsischen Bauordnung und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wimme)
diesen Bebauungsplanes Nr. 129 - SO Methanerzeugung Kesselhofskamp — bestehend
aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, sowie den
oOrtlichen Bauvorschriften in seiner Sitzungam __ . . als Satzung beschlossen.

Rotenburg (Wimme), den . .20

Der Biurgermeister

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und § 11 BauNVO)
Im sonstigen Sondergebiet SO "Methanerzeugung" gemaR §11 Abs. 2 BauNVO sind zulassig:
- Anlagen zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan,
- Abluftbehandlungsanlagen,
- Anlagen zur Riickgewinnung und Lagerung von Kohlendioxid,
- Sauerstoffgeneratoren,
- Anlagen zur Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz,
- ein Garrestebehalter mit Entnahmestationen fur Garreste und Pumpenstation,
- befestigte Arbeitsflachen flr den Feststoffeintrag, den Giilleeintrag und den Abtankplatz,
- eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle,
- fur den Betriebsablauf notwendige Nebenanlagen sowie erforderliche Walle,

- untergeordnete Betriebsteile, bauliche Anlagen und sonstige Einichtungen die der Austbung der
Landwirtschaft zuzuordnen sind.

2. Hohe baulicher Anlagen

Im sonstigen Sondergebiet ist die Hohe der baulichen Anlagen auf 18,00 m begrenzt. Als Bezugspunkt wird +23,00 m
Uber Normal Null (m GNN) festgesetzt.

3. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO)
Eine Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO ist nicht zul&ssig.

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

Festgesetzt wird eine abweichende Bauweise (a) in der die Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind
und eine Gesamtlange von 50,00 m Uberschreiten drfen.

5. Flache zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Auf der Flache fir die Erhaltung vom Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen ist der bestehende Baum-
und Strauchbestand durch den Eigentimer dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Verlust ist umgehend Ersatz
durch gleichartige- oder gleichwertige Neuanpflanzungen zu schaffen.

6. Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB)

6.1. MalBnahme A1 - Feldhecke (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf der mit A1 benannten Flache zum Anpflanzen von Geholzen ist durch den Grundstiickseigentimer auf 5, bzw. 8,
bzw. 10 m Breite auf einer Flache von 2.239 m? in der ersten Pflanzperiode nach Beginn der Bauarbeiten ein
Gehdlzbestand mit folgender Zusammensetzung zu etablieren:

Pflanzenauswahl:
Stieleiche (Quercus robur) vHei, mB, 150-200 cm
Hangebirke (Betula pendula) 3j.v.S, 80-120 cm
Eberesche (Sorbus aucuparia) 3j.v.S, 80-120 cm
Gemeine Hasel (Corylus avellana) 3j.v.S, 80-120 cm
Eingriffeliger WeilRdorn (Crataegus monogyna) 3j.v.S, 80-120 cm
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 3j.v.S, 80-120 cm

Die Pflanzung erfolgt in versetzter Anordnung, mit einem Reihen- und Pflanzabstand von 1,25 m. Es sind zu 10%
die Baumarten Eiche und Birke zu pflanzen und zu 90% die erganzenden Straucharten. Der Abstand der Baume
untereinander soll rund 10 m betragen. Die anzupflanzenden Gehdlze mussen gebietseigener Herkunft
(Norddeutsche Tiefland, Vorkommensgebiet 1) nach dem "Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze" (AG
gebietseigene Gehdlze, 2011) sein. Eine dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist vorzusehen. Die
Pflanzungen sind fir mind. 5 Jahre durch einen Wildschutzzaun vor Verbiss zu schitzen. Ausfalle von mehr als 10%
sind zu ersetzen.

Die Pflanz- und Pflegehinweise sind dem MaRnahmenblatt | "Herstellung einer Feldhecke" der Arbeitshilfe zur
Anwendung der Eingriffsregelung des Landkreises Rotenburg (Wimme), Stand 2020, zu entnehmen, welches dem
Umweltbericht als Anhang beigefugt ist.

6.2. Die Straucher und Baume sind durch regelmafigen Schnitt zu unterhalten und im Schutzbereich der
Hochspannungsleitungen dariber hinaus auf einer Ho6he von max. 3,50 m, gemessen ab OK des vorhandenen
Gelandes, zu halten.

6.3. Innerhalb der Flache zum Anpflanzen ist die Einrichtung einer Zufahrt mit einer Breite von max. 5,00 m
zuléssig.

7. Flache fiir Aufschiittungen (§ 9 Abs. 17 und Abs. 6 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Flache fur Aufschittungen ist die Anlage eines Walls zulassig. Geringfligige
Uberschreitungen der Flache aufgrund der Ortlichkeit sind im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zulassig.

Auf mind. 7.562 m? ist als MaRnahme A 2 eine naturnahe, an Krautern und Hochstauden, SUR- und Sauergrasern
reiche Grunlandvegetation zu entwickeln.

Die Flache ist saatfertig vorzubereiten und z. B. mit einem Regiosaatgut anzusaen. Erganzende Ausfihrungen sind
dem MalBnahmenblatt | "Entwicklung von Extensivgrinland mit Einsaat" der Arbeitshilfe zur Anwendung der
Eingriffsregelung des Landkreises Rotenburg (Wumme), Stand 2020, zu entnehmen, das dem Umweltbericht als
Anhang beigeflgt ist.
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Hinweise

2. Artenschutz

Nester durch eine fachkundige Person zu erfolgen.

3. Bauschutzbereich Flugplatz Rotenburg

4. Bodenschutz und Altlasten

weiteres einzustellen.

5. Ur-und friihgeschichtliche Bodenfunde

6. Kampfmittel

Niedersachsen zu informieren.

1. Schutzstreifenbereich der 110-kV-Bahnstromleitung

Sudlich verlauft die 110-kV-Bahnstromleitung der DB-Energie GmbH. Bei allen Arbeiten im Schutzstreifenbereich von
jeweils 19m links und rechts der Trassenachse sind die nach den VDE-Richtlinien erforderlichen Schutzabstande
einzuhalten. Alle MaRnahmen innerhalb des Schutzstreifens sind mit der DB-Energie GmbH abzustimmen.

Der Beginn der BaumalRnahme hat auRerhalb der Brutzeit der Bodenbruter, d.h. nicht zwischen dem 1. Marz und dem
15 Juli, zu erfolgen. Geholze dirfen nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar entnommen
werden. Alternativ hat vor Gehdlzfallungen eine Kontrolle auf Quartiershinweise von Fledermdusen oder besetzte

Das Plangebiet liegt teilweise im beschrankten Bauschutzbereich fur den Flugplatz Rotenburg.

Sollten bei der Realisierung des Vorhabens unnattirliche Bodengriiche, Bodenverfarbungen oder die Ablagerung von
Abfallen festgestellt werden, so sind diese dem Landkreis Rotenburg (Wimme), Amt fir Wasserwirtschaft und
StraRenbau, Amtshof, 27356 Rotenburg (Wimme), unverziglich anzuzeigen und die weiteren Arbeiten bis auf

Ur- und frihgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind unverztglich
der Unteren Denkmalschutzbehorde des Landkreises Rotenburg (Wimme), mitzuteilen. Mal3nahmen, die zur
Beeintrachtigung oder Zerstérung von Fundstellen flhren, sind zu unterlassen.

Sollten sich wahrend Bauarbeiten Hinweise auf Bombenblindganger oder andere Kampfmittel im Boden ergeben, so
ist unverziglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst beim Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung

Ortliche Bauvorschriften (gemaR § 84 NBauO)

1. Geltungsbereich
Nachfolgende 6rtliche Bauvorschriften gelten fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 129
- SO Methanerzeugung Kesselhofskamp - der Stadt Rotenburg (Wimme).
2. Materialien (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
Die Behalter und Dacher von Garrestelagern sind mit einer griinen Farbgebung zu versehen
3. Beriicksichtigung ortlicher Bauvorschriften
GemalR § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der 6rtlichem Bauvorschrift vorsatzlich oder fahrlassig
zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kénnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbul’e geahndet werden.
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Planzeichenerklarung

2. MaB der baulichen Nutzung

aunutzungsverordnung in der Fassung vom 23.01.1990.

aulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet
(§ 11 BauNVvO)

SO

Methanerzeugung| Grundflachenzahl, HochstmafR: 0.7

Nutzungsschablone
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3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

5. Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

6. Flachen fir Aufschittungen

||
r 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

|
L | J
8. Kennzeichnungen ohne Normcharakter

53 ¥/ Flurstiicksgrenze mit Flursticksnummer

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

hen

Private Grinflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Flachen fur Aufschittungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB)

Planzeichen

B (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Gebaude
Hochspannungsleitung (110 kV)
Bezugspunkt (+23,00 m GNN)

Bemalung in Metern

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am
__._ .20__ die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 129

- SO Methanerzeugung Kesselhofskamp — beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde geman §2 Abs.1 BauGB am
__.__.20__ ortsublich bekannt gemacht.

Rotenburg (Wimme), den __._ .20

Der Burgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage:  Automatisierte Liegenschaftskarte (ALKIS)
MaRstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersachsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung
Datum: © 2024 ©

N

Herausgeber: Landesamt fir Geoinformation und Land-
vermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Otterndorf
- Katasteramt Rotenburg -

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatas-
ters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen
sowie StralRen, Wege und Platze mit Stand vom 20.11.2024
vollstandig nach.

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Ubertragbarkeit der neu zu
bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Scheelel, den .......ccccceeevvnnnes

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am
__.__.20__ dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 129

- SO Methanerzeugung Kesselhofskamp - und der Begriindung
zugestimmt und die 6ffentliche Auslegung gemaR §3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am __._ .20__ ortsublich
bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 129 - SO Methanerzeugung
Kesselhofskamp - mit der Begriindung hatvom __._ .20__ bis
__.20__ gem. § 3 Abs. 2 Bau GB dffentlich ausgelegen.

Rotenburg (Wimme), den __._ .20

Der Birgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt hat den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 129
- SO Methanerzeugung Kesselhofskamp - nach Priifung der
Stellungnahmen gemaR §3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
__._ .20__ als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begriindung
beschlossen.

Rotenburg (Wimme), den __._ .20

Der Blrgermeister

Planverfasser

Der Entwurf des des Bebauungsplanes Nr. 129 - SO
Methanerzeugung Kesselhofskamp - wurde ausgearbeitet durch
das Buro:

R TR
MOR PartG mbB m

SCHEESSELER WEG 9
27356 ROTENBURG (WUMME)

Rotenburg (Wimme), den __._ .20__

Planverfasser

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 129

- SO Methanerzeugung Kesselhofskamp - ist gemaR §10 Abs. 3
BauGB am __._ .20__ im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg
(Wimme) bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 129 - SO Methanerzeugung
Kesselhofskamp - ist damitam __._ .20__ rechtsverbindlich
geworden.

Rotenburg (Wimme), den__._ .20__

Der Burgermeister

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
erfolgte in der Zeit vom 09.12.2024 bis 10.01.2025 gemal
amtlicher Bekanntmachung vom __._ .2024.

Rotenburg (Wimme),den . .20

Der Burgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
Nr. 129 - SO Methanerzeugung Kesselhofskamp — sind die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung
von Vorschriften tber das Verhaltnis des Bebauungsplanes und des
Flachennutzungsplanes und Mangel des Abwagungsvorganges beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht
worden.

Rotenburg (Wimme), den__._ .20

Der Biirgermeister

Stadt
Rotenburg (Wumme)

ROTENBURG
WUMME

Bebauungsplan Nr. 129

- Sondergebiet
Methanerzeugung Kesselhofskamp -

-mit ortlicher Bauvorschrift liber Gestaltung-

ENTWURF

Stand 09.04.2025

M1:1.000



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
.  


	Pläne und Ansichten
	Layout1




